
Straftaten gegen die staatliche Ordnung 1.1
3. die Tat mit besonderer Intensität durchgeführt 

wird;
4. die Tat durch Urkundenfälschung (§ 240), 

Falschbeurkundung (§ 242) oder durch Miß
brauch von Urkunden oder unter Ausnutzung 
eines Verstecks erfolgt;

5. die Tat zusammen mit anderen begangen wird;
6. der Täter wegen ungesetzlichen Grenzübertritts 

bereits bestraft ist.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu § 44 StGB.

(4) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

Anmerkung:
Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Bestim
mungen oder auferlegte Beschränkungen über Ein- 
und Ausreise oder Aufenthalt können in leichten 
Fällen als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Hinweis: Zur Verfolgung als Ordnungswidrigkeit 
vgl. § 23 der Paß-1 und VisaAO (PVAO) (Reg.- 
Nr. 3.2.1. Ziff. 87); zum gesetzlichen Grenzübertritt- 
vgl. Paßgesetz der DDR vom 28. 6. 1979 (GBl. I 
Nr. 17 S. 148); zur Gewährung des Aufenthalts für 
Ausländer vgl. Gesetz vom 28. 6. 19?9 über die Ge
währung des Aufenthaltes für Ausländer in der 
DDR-Ausländergesetz-(GBl. 1 Nr. 17 S. І49).

§ 214
Beeinträchtigung staatlicher oder 
gesellschaftlicher Tätigkeit
(1) Wer die Tätigkeit staatlicher Organe durch Ge
walt oder Drohungen beeinträchtigt oder in einer die 
öffentliche Ordnung gefährdenden Weise eine Miß
achtung der Gesetze bekundet oder zur Mißachtung 
der Gesetze auffordert, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen Bürger wegen 
ihrer staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit 
oder wegen ihres Eintretens für die öffentliche Ord
nung und Sicherheit mit Tätlichkeiten vorgeht oder 
solche androht.
(3) Wer zusammen mit anderen eine Tat nach den 
Absätzen 1 oder 2 begeht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft.
(4) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Be
deutung, kann der Täter mit Verurteilung auf Be
währung, Haftstrafe oder Geldstrafe bestraft wer
den.
(5) Der Versuch ist strafbar. §

§ 215
Rowdytum
(1) Wer sich an einer Zusammenrottung von Perso
nen beteiligt, die aus Mißachtung der öffentlichen

Ordnung oder der Regeln des sozialistischen Ge
meinschaftslebens Gewalttätigkeiten, Drohungen 
oder grobe Belästigungen gegenüber Personen oder 
böswillige Beschädigungen von Sachen oder Einrich
tungen begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Haftstrafe bestraft.
(2) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Be
deutung oder ist die Tat ohne Beteiligung an einer 
Zusammenrottung begangen, kann der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Verurteilung 
auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe 
bestraft werden.
(3) Der Versuch ist strafbar.

Anmerkung:
Andere, die öffentliche Ordnung störende Handlun
gen können als Ordnungswidrigkeiten verfolgt wer
den.

Hinweis: Vgl. §§ 4 und 14 OWVO (Reg.-Nr. 3.4.).

§ 216
Schwere Fälle
(1) In schweren Fällen des Widerstandes gegen 
staatliche Maßnahmen, der Beeinträchtigung staatli
cher oder gesellschaftlicher Tätigkeiten oder des 
Rowdytums wird der Täter mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
Ein schwerer Fall liegt vor; wenn
1. durch die Tat die öffentliche Ordnung oder das 

sozialistische Gemeinschaftsleben durch Ver
breitung von Unruhe unter der Bevölkerung in 
besonderem Maße gefährdet wird;

2. die Tat von mehreren begangen wird, die sich zur 
wiederholten Begehung von Straftaten nach 
§§212, 214 oder 215 zusammengeschlossen ha
ben;

3. der Täter Rädelsführer ist;
4. der Täter wegen einer Tat nach §§ 212, 214, 215 

oder 217 Absatz 2 bereits mit Freiheitsstrafe be
straft ist.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu § 44 StGB.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Be
deutung oder die Tat weniger schwerwiegend, kann 
der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Verurteilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder 
mit Geldstrafe bestraft werden.

§ 217
Zusammenrottung
(1) Wer sich an einer die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit beeinträchtigenden Ansammlung von 
Personen beteiligt und sie nicht unverzüglich nach 
Aufforderung durch die Sicherheitsorgane oder an-
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